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Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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I.

21281

Verleihung des zusätzlichen Prädikates 
Kneipp-Heilbad an die Stadt Bad Salzufl en

Verfügung 
der Bezirksregierung Detmold

24.04.03-017/2022-001

Vom 4. Juni 2024

Aufgrund des §  5 des Gesetzes über Kurorte im Land 
Nordrhein-Westfalen (Kurortegesetz – KOG) vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8), in der jeweils gelten-
den Fassung, habe ich der Stadt Bad Salzufl en das zu-
sätzliche Prädikat Kneipp-Heilbad verliehen.

Gleichzeitig habe ich die Anerkennung als Kneipp-Kur-
ort vom 28. August 2013 widerrufen. 

An der Festsetzung des Kurgebietes ändert sich nichts.

– MBl. NRW. 2024 S. 672

702

Änderung der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Einzel-, Gemein-

schafts- und Verbundvorhaben im Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsbereich

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 

und Energie, 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, 

der Staatskanzlei, 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 

des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
sowie 

des Ministeriums für Bundes- und Europa-
angelegenheiten, Internationales sowie Medien

Vom 17. Juni 2024

1

Die „FEI Richtlinie“ vom 13. Dezember 2023 (MBl. NRW. 
S. 1553) wird wie folgt geändert:

1.  Die Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe b wird die Seitenzahl „1322“ durch 
„1332“ ersetzt.

 b)  Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

  „c)  Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831 vom 
15.12.2023), im Folgenden De-minimis-Verord-
nung und“

2.  Nummer 1.3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die 
nach den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW ge-
nehmigten Auswahlkriterien (Anlage 1 der EFRE/JTF 
RRL NRW) förderwürdig sind.“

3.  In Nummer 6.9.1 werden nach Satz 2 folgende Sätze 
eingefügt:

  „Es können maximal 1720 produktive Jahresarbeits-
stunden über alle öffentlich fi nanzierten Projekte an-
erkannt werden. Bei Teilzeitbeschäftigten sind die 
Jahresarbeitsstunden entsprechend zu reduzieren.“

4.  Der Nummer 8.3. wird folgender Satz angefügt:

  „Die Zweckbindungsfrist für die geförderten For-
schungsinfrastrukturen entspricht der Dauer ihrer 
wirtschaftlichen Abschreibungen, höchstens aber 15 
Jahre.“

5.  Der Nummer 8.4. wird folgender Satz angefügt:

  „Die Zweckbindungsfrist für die geförderten Erpro-
bungs- und Versuchsinfrastrukturen entspricht der 
Dauer ihrer wirtschaftlichen Abschreibungen, höchs-
tens aber 15 Jahre.“

6.  Nummer 8.8 wird wie folgt gefasst: 

  „8.8

  De-minimis-Vorhaben 

  Geringfügige Zuwendungen für Vorhaben, die der 
Stärkung von Forschung, Innovation und Technologie 
dienen und im Rahmen von Wettbewerben oder 
Schwerpunktsetzungen bekanntgegeben werden, kön-
nen auch nach Maßgabe der De-minimis-Verordnung 
bewilligt werden. Der Förderhöchstbetrag, den ein 
einziges Unternehmen in einem Zeitraum von drei 
Jahren von einem Mitgliedstaat erhalten haben darf, 
beträgt 300 000 Euro. 

  Die Angaben zu gewährten De-minimis-Beihilfen 
sind ab dem 1. Januar 2026 innerhalb von 20 Arbeits-
tagen nach Gewährung der Beihilfe durch die bewilli-
gende Stelle in einem zentralen Register zu erfassen. 
Im Falle neuer Beihilfen muss durch die bewilligende 
Stelle geprüft werden, ob dadurch der Höchstbetrag 
von 300 000 Euro überschritten würde. 

  Solange das Zentralregister noch nicht eingerichtet 
ist beziehungsweise noch keinen Zeitraum von drei 
Jahren abdeckt, teilt die bewilligende Stelle dem Un-
ternehmen vor Gewährung einer De-minimis-Beihilfe 
in schriftlicher oder elektronischer Form die Höhe der 
Beihilfe mit und weist unter ausdrücklichem Verweis 
auf die De-minimis-Verordnung darauf hin, dass es 
sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Die bewil-
ligende Stelle gewährt die Beihilfe erst, nachdem sie 
von dem betreffenden Unternehmen eine Erklärung in 
schriftlicher oder elektronischer Form erhalten hat, in 
der das Unternehmen alle anderen De-minimis-Bei-
hilfen angibt, die ihm in einem Zeitraum von drei 
Jahren nach den jeweils geltenden De-minimis-Ver-
ordnungen gewährt wurden. 

  Die Ausnahmen in Artikel 1 der De-minimis-Verord-
nung sind zu beachten.“

7.  Nummer 9.2 wird wie folgt gefasst:

  „9.2

  Mittelanforderung

  Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher an-
gefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten 
nach der Auszahlung für fällige Zahlungen zur Erfül-
lung des Zuwendungszwecks benötigt wird (vorschüs-
sige Zahlung). Die Anforderung jedes Teilbetrages 
muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderli-
chen Angaben enthalten.

  Im Fall der anteiligen Gewährung von EU-Mitteln aus 
dem EFRE/JTF-Programm NRW 2021-2027 dürfen 
die Zuwendungen nur soweit und nicht eher ausge-
zahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben 
von den Zuwendungsempfangenden getätigt, beleg-
mäßig nachgewiesen und von der jeweils bewilligen-
den Stelle geprüft wurden (Ausgabenerstattung).“

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 672
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751 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus dem „Programm Rationelle Energieverwen-
dung, Regenerative Energien und Energiesparen 
(progres.nrw) – Programmbereich Wärme- und 

Kältenetzsysteme“ 
(progres.nrw – Wärme- und Kältenetzsysteme)

Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie 

Vom 14. Juni 2024

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1

Ziel dieser Richtlinie ist der Bau, die Erweiterung oder 
die Modernisierung von klimafreundlichen und energie-
effizienten Wärme- und Kältenetzsystemen einschließ-
lich zugehöriger Einrichtungen zur Bereitstellung, Über-
tragung, Speicherung, Verteilung und zum Transport von 
Wärme und Kälte für die öffentliche Versorgung. Dabei 
müssen im Interesse des Klimaschutzes die Systeme hin 
zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Ener-
gieversorgung, die vorzugsweise auf erneuerbare Ener-
gien beruht, entwickelt werden. Weiterhin werden Maß-
nahmen unterstützt, die diese Zielsetzungen unterstüt-
zen und die Energieeffizienz erhöhen. 

1.2

Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere folgender 
Regelungen:

a)  §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. 
S. 445) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
VV zur LHO beziehungsweise VVG zur LHO,

b)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17) und

c)  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014, 
S.  65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
Nr.  2023/1315 vom 23. Juni 2023 (ABl. L167 vom 
30.6.2023, S. 1) geändert worden ist, im Folgenden 
AGVO.

Bei Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Euro-
päischen Union des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) gelten darüber hinaus die entspre-
chenden Regelungen in der jeweils geltenden Fassung:

a)  Verordnung (EU) Nr.  2021/1058 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60; 
L 13 vom 20.1.2022, S. 74; L, 2024/795, 29.2.2024),

b)  Verordnung (EU) Nr.  2021/1060 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit ge-
meinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für 
einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit 
Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds 
für die innere Sicherheit und das Instrument für fi -
nanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Vi-
sumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S.  159; L 450 
vom 16.12.2021, S.  158; L 241 vom 19.9.2022, S.  16; 

L  65 vom 2.3.2023, S.  59; L, 2024/795, 29.2.2024) in 
der jeweils geltenden Fassung und

c)  EFRE/JTF Rahmenrichtlinie NRW vom 7. November 
2023 (MBl. NRW. S. 1332). 

Die EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW geht den VV be-
ziehungsweise VVG zu §§ 23 und 44 LHO und den Vor-
schriften dieser Richtlinie vor, sofern sie diesen wider-
spricht oder sie ergänzt. 

1.3

Ein Anspruch des Antragstellenden auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde auf Grund ihres pfl ichtgemäßen Er-
messens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden die in Zusammenhang mit Vorhaben 
nach Nummer  1.1 dieser Richtlinie bestehenden Ausga-
ben. Dabei werden nach den Kriterien des Artikels 46 
AGVO gefördert:

a)  Bau und Erweiterung von energieeffizienten Wärme- 
und Kältenetzen, die über Vorlauftemperaturen von 
maximal 95 °C verfügen; ausgenommen von der Tem-
peraturanforderung sind Fälle, in denen eine klima-
schonende Wärmequelle auf hohem Temperaturniveau 
vorliegt,

b)  dem Wärme- und Kältenetz zugehörige Anlagen zur 
Auskopplung von unvermeidbarer Abwärme insbe-
sondere aus industriellen und gewerblichen Prozessen 
sowie zur Gewinnung von Wärme aus Gewässern wie 
Flüssen und Seen (Aquathermie), Grubenwasser, der 
Tiefen Geothermie, Abwasser und der thermischen 
Abfallbehandlung, 

c)  thermische Speicher in Verbindung mit Wärme- und 
Kältenetzen oder zum Transport von Wärme,

d)  Wärme- und Kälteleitungen zur Über- und Unterque-
rung von Gewässern und Infrastruktureinrichtungen,

e)  Leitungen zur Verbindung von vorhandenen, bisher 
unverbundenen und getrennt versorgten Wärme- und 
Kältenetzen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit, 
des Klimaschutzes und beziehungsweise oder der 
Energieeffizienz,

f)  Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen zur energie-
effizienten Bereitstellung, zum Transport und zur Ver-
teilung von Wärme und Kälte sowie dazu erforderli-
che intelligente Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik 
(MSR) in einem Wärme- oder Kältenetzsystem,

g)  energieeffiziente Wärmenetze und Verbindungen zur 
Erschließung unvermeidbarer Abwärme und

h)  Großwärmepumpen zur Versorgung von energieeffizi-
enten Wärme- und Kältenetzen.

Nach den Kriterien des Artikels 49 AGVO werden geför-
dert:

Studien zum Bau, zur Erweiterung sowie Modernisie-
rung von energieeffizienten Wärme- und Kältenetzsyste-
men sowie zur zugehörigen Erhöhung der Energieeffizi-
enz und Verbesserung des Klimaschutzes nach fachlicher 
Prüfung durch das für Energie und Klimaschutz zustän-
dige Ministerium.

3
Zuwendungsempfangende

3.1
Zuwendungsempfangende sind Unternehmen.

3.2

Zuwendungen aus Mitteln des EFRE zur Förderung im 
Rahmen dieser Richtlinie dürfen grundsätzlich nur an 
kleine und mittlere Unternehmen sowie kommunale Un-
ternehmen und Einrichtungen vergeben werden. Unter-
nehmen und Einrichtungen gelten dann als kommunal, 
wenn den beteiligten Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den alleine oder zusammen mehr als 50 Prozent der An-
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teile gehören oder das kommunale Unternehmen ein 
Tochterunternehmen nach §  290 Handelsgesetzbuch in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel  34 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr.  411) geändert worden ist, darstellt, 
weil die Gebietskörperschaft einen beherrschenden Ein-
fl uss auf dieses ausüben kann.

3.3

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 
beziehungsweise Sektoren in den Fällen des Artikels 1 
Absatz 2, 3 und 5 AGVO.

3.4

Gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO darf einem 
Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung auf-
grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben 
Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbar-
keit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, 
keine Förderung nach dieser Richtlinie gewährt werden.

3.5

Von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkei-
ten nach Artikel  1 Absatz  4 Buchstabe c AGVO ausge-
schlossen. Unternehmen in Schwierigkeiten sind Unter-
nehmen, auf die mindestens einer der Umstände nach 
Artikel 2 Nummer 18 Buchstaben a bis e AGVO zutrifft.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Gefördert werden grundsätzlich Ausgaben für Vorhaben, 
die in Nordrhein-Westfalen realisiert werden. Bei grenz-
überschreitenden Maßnahmen beschränkt sich die Förde-
rung grundsätzlich auf den Teil des Vorhabens, welcher 
auf dem Gebiet Nordrhein-Westfalens errichtet wird.

4.2

Anträge auf Zuwendungen müssen Angaben zum An-
tragstellenden im Sinne des Artikels 6 Absatz  2 AGVO 
und die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben ent-
halten. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen zu 
belegen. Dem Antrag sind insbesondere ein Finanzie-
rungsplan, eine aufgegliederte Berechnung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben, eine 
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung und eine 
Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen 
wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbe-
scheides nicht begonnen wird, beizufügen. Als Vorhaben-
beginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausfüh-
rung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsver-
trages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, 
Baugrunduntersuchung, Grunderwerb und Herrichten 
des Grundstücks, wie zum Beispiel der Gebäudeabbruch 
und das Planieren, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei 
denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

4.3

Gefördert werden lediglich Vorhaben, die im Einklang 
mit den Anforderungen des Wärmeplanungsgesetz vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden WPG, stehen.

4.4

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, wie beispielsweise 
Genehmigungen der Kommunen zum Verlegen der Leitun-
gen, die zur Durchführung des Vorhabens erforderlich 
sind, sowie kommunale Wärmepläne gemäß WPG, sofern 
diese verpfl ichtend vorliegen, sollen mit Antragstellung 
eingereicht werden. Diese müssen der Bewilligungsbe-
hörde vor Erlass des Zuwendungsbescheides vorliegen.

4.5

Zuwendungsfähig sind nur Ausgaben nach Nummer  2 
für Investitionen, die im Rahmen der Zweckbindungs-

frist im Eigentum des Antragstellenden beziehungsweise 
Zuwendungsempfangenden verbleiben.

4.6

Bei den vorgesehenen Ausgaben darf es sich nicht um 
Ausgaben für Planungen handeln. Zudem darf es sich 
bei den Ausgaben nicht um Maßnahmen handeln, die ei-
ner Reparatur, Ersatzteilbeschaffung oder einer gesetz-
lich vorgeschriebenen oder behördlich angeordneten 
Maßnahme dienen.

4.7

Energieeffiziente Wärme- und Kältenetze beziehungs-
weise Wärme- und Kälteanlagen im Sinne dieser Richtli-
nie müssen den Kriterien der Richtlinie 2012/27/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S.  1; L 113 vom 25.4.2013, S.  24; L 15 vom 
20.1.2020, S. 8), die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2023/807 (ABl. L 101 vom 14.4.2023, S. 16) ge-
ändert worden ist, entsprechen, wobei diese Kriterien 
wahlweise vor Beginn der geförderten Investition er-
reicht sind oder durch die Realisierung dieser Investition 
erreicht werden.

4.8

Gemäß Artikel 46 Absatz 4 AGVO dürfen keine Zuwen-
dungen für den Bau oder die Modernisierung von Erzeu-
gungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen mit Aus-
nahme von Erdgas betrieben werden, gewährt werden. 
Zuwendungen für den Bau oder die Modernisierung von 
Erzeugungsanlagen, welche mit Erdgas betrieben wer-
den, dürfen nur gewährt werden, wenn die Einhaltung 
der übergeordneten Klimaziele für 2030 und 2050 gemäß 
Anhang I Abschnitt  4.30 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates durch Festlegung der 
technischen Bewertungskriterien, anhand deren be-
stimmt wird, unter welchen Bedingungen davon aus-
zugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesent-
lichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung 
an  den Klimawandel leistet, und anhand deren be-
stimmt  wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche 
 Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele 
 vermeidet (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S.  1), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2485 (ABl. L, 
2023/2485, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg_del/2023/2485/oj) geändert worden ist, gewährleistet 
ist.

4.9

Beihilfen für die Modernisierung von Speicher- und Ver-
teilnetzen zur Übertragung von auf Basis fossiler Brenn-
stoffe erzeugter Wärme und Kälte dürfen im Sinne des 
Artikels 46 Absatz  5 AGVO nur gewährt werden, wenn 
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a)  das Verteilnetz ist für die Übertragung von Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und be-
ziehungsweise oder Abwärme geeignet oder wird da-
für geeignet sein und 

b)  die Modernisierung führt nicht zu einer verstärkten 
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen, mit Aus-
nahme von Erdgas; im Falle einer Modernisierung des 
Speichers oder des Netzes zur Verteilung von mit Erd-
gas erzeugter Wärme oder Kälte müssen diese Erzeu-
gungsanlagen mit den Klimazielen für 2030 und 2050 
gemäß Anhang I Abschnitt  4.31 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2021/2139 vereinbar sein, sofern die 
Modernisierung zu einer verstärkten Energieerzeu-
gung aus Erdgas führt.

4.10

Mittel des EFRE können ausschließlich für den bedarfs-
gerechten Ausbau und die Verknüpfung von Wärme-
netzen, um die insbesondere in urbanen Räumen vorhan-
denen erheblichen Wärmepotenziale zu erschließen, 
 gewährt werden. Die geförderten effizienten Fernwärme-
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netze und Niedertemperatur-Wärmenetze müssen dabei 
vor allem Potenziale der Umweltwärme, wie Erdwärme, 
warmes Grubenwasser, Wärme aus Abwasser sowie nicht 
vermeidbare Abwärme aus industriellen beziehungs-
weise gewerblichen Prozessen nutzen und sollen durch 
die Integration von Wärmespeichern zur Flexibilisierung 
der effizienten Wärmeversorgung beitragen.

Zudem werden bei der anteiligen Gewährung von Mit-
teln der Europäischen Union aus dem EFRE/JTF-Pro-
gramm NRW 2021-2027 ausschließlich Vorhaben unter-
stützt, die gemäß den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss 
NRW aufgestellten Auswahlkriterien plausibel und an-
gemessen sind und einen Beitrag zu den bereichsüber-
greifenden Grundsätzen Geschlechtergleichstellung, 
Nichtdiskriminierung, ökologische, ökonomische und so-
ziale Nachhaltigkeit sowie den spezifi schen Auswahlkri-
terien leisten. Dieses ist im Antragsverfahren darzustel-
len.

Die Förderung von leitungsgebundener Versorgung mit 
Wärme aus erdgasbefeuerter Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) darf bei einer Förderung mit Mitteln aus dem 
EFRE ausschließlich zur Aufrüstung von Fernwärme- 
und Fernkältesystemen auf den Stand einer effizienten 
Fernwärme- und Fernkälteversorgung im Sinne von Arti-
kel 2 Nummer 41 der Richtlinie 2012/27/EU beziehungs-
weise zur Aufrüstung von Anlagen zur KWK auf den 
Stand einer hocheffizienten Kraft-Wärme- Kopplung im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 34 der Richtlinie 2012/27/
EU gewährt werden.

Wärmenetze und -speicher müssen dabei so errichtet 
werden, dass sie durch potenzielle langfristige Auswir-
kungen des Klimawandels nicht gefährdet werden, dass 
der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ beach-
tet wird und dass die von dem Vorhaben verursachten 
Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutra-
lität bis 2050 in Einklang stehen. Belastungen von Böden 
wie beispielsweise durch Flächeninanspruchnahme soll-
ten minimiert werden. Sofern beim Betrieb von Wärme-
netzen Biomasse als erneuerbarer Energieträger zum 
Einsatz kommt, sollen Bioenergieträger verwendet wer-
den, die eine Nachhaltigkeitszertifi zierung besitzen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1

Die Projektförderung erfolgt als Anteilfi nanzierung. Ge-
währt werden nicht rückzahlbare Zuschüsse nach Maß-
gabe der in Nummer 1 genannten Rechtsgrundlagen und 
den im Bewilligungsbescheid geregelten Aufl agen und 
Bedingungen, §  35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S.  602) in der jeweiligen Fas-
sung, bei Vorliegen der Antragsberechtigung nach Num-
mer 3.

5.2

Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind mit anderen 
staatlichen Zuwendungen grundsätzlich nicht kumu-
lierbar. Dies betrifft nicht die Zuschläge nach dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2022 (BGBl.  I S.  2512) geändert 
worden ist, im Folgenden KWKG.

5.3

Mittel der Europäischen Union des EFRE dürfen aus-
schließlich für die im KWKG ausgewiesenen Wärme- 
und Kältespeicher sowie Wärme- und Kältenetze in An-
spruch genommenen Zuschläge ergänzend gewährt wer-
den. 

5.4

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der bei-
hilfefähigen Ausgaben werden die Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. Die 
auf die beihilfefähigen Ausgaben erhobene, erstattungs-
fähige Mehrwertsteuer wird jedoch bei der Ermittlung 
der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Ausgaben 
nicht berücksichtigt. Die beihilfefähigen Ausgaben sind 

durch schriftliche Unterlagen, welche klar, spezifi sch 
und aktuell sein müssen, zu belegen.

5.5

Im Rahmen des Artikels 46 AGVO gewährte Förderungen 
sind auf Beträge, welche die Anmeldeschwellen des Arti-
kels 4 Absatz 1 Buchstabe w AGVO nicht überschreiten, 
begrenzt.

5.6

Investitionsbeihilfen für die Installation energieeffizien-
ter Fernwärme- und Fernkältesysteme nach Nummer  2 
Buchstaben a bis h werden nach den Kriterien des Arti-
kels 46 Absatz 7 und 8 AGVO gewährt. 

Beihilfefähig sind die Investitionskosten für den Bau 
und die Erweiterung oder die Modernisierung von ener-
gieeffizienten Fernwärme- und beziehungsweise oder 
Fernkältesystemen. 

Die Beihilfeintensität darf 30 Prozent der beihilfefähi-
gen Ausgaben nicht überschreiten. Bei Beihilfen für 
kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozent-
punkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 
10 Prozentpunkte erhöht werden.

Zudem kann die Beihilfeintensität bei Investitionen, bei 
denen ausschließlich erneuerbare Energiequellen, Ab-
wärme oder eine Kombination aus beiden, einschließlich 
der KWK aus erneuerbaren Quellen, zum Einsatz kom-
men, um 15 Prozentpunkte erhöht werden. Wird die 
Großwärmepumpe gemäß Nummer  2 Buchstabe h zu 
100 Prozent mit Strom oder Gas aus erneuerbaren Ener-
giequellen betrieben, ist eine Erhöhung der Beihilfe-
intensität um 15 Prozentpunkte möglich.

Beihilfen für Studien nach Nummer 2, die sich auf Inves-
titionen in energieeffiziente Fernwärme- und Fernkälte-
systeme beziehen, werden nach den Kriterien des Arti-
kels 49 Absatz 2 bis 4 AGVO gewährt. Die Beihilfeinten-
sität darf 60 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben nicht 
überschreiten.

Bei Studien oder Beratungsleistungen im Auftrag kleiner 
Unternehmen kann die Beihilfeintensität um 20 Prozent-
punkte, bei Studien oder Beratungsleistungen im Auf-
trag mittlerer Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht 
werden.

5.7

Nach dieser Förderrichtlinie gewährte Förderungen kön-
nen mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, 
sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare 
beihilfefähige Ausgaben betreffen, sowie mit anderen 
staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder 
vollständig überschneidenden beihilfefähige Ausgaben, 
sofern dadurch die höchste nach der AGVO für diese 
Beihilfen geltende Beihilfeintensität nicht überschritten 
wird. Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Förder-
intensität sind insbesondere auch die Kumulierungsre-
geln in Artikel 8 AGVO zu beachten.

6
Defi nitionen

6.1

Fernwärme- und Fernkältesysteme beinhalten Wärme- 
beziehungsweise Kälteerzeugungsanlagen, Wärme- be-
ziehungsweise Kältespeicher und Wärme- beziehungs-
weise Kältenetze einschließlich zugehöriger Anlagen und 
Komponenten.

6.2

Wärme- und Kältenetze sind Einrichtungen zur lei-
tungsgebundenen Versorgung mit Wärme beziehungs-
weise Kälte, die eine horizontale Ausdehnung über die 
Grundstücksgrenze des Standorts der einspeisenden 
Erzeugungsanlage hinaus aufweisen. An das Netz müs-
sen Abnehmer angeschlossen sein, die nicht gleichzeitig 
Eigentümerin oder Eigentümer oder Betreiberin oder 
Betreiber der in das Netz einspeisenden Erzeugungsan-
lage sind. 
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6.3

Der Neubau von Wärme- und Kältenetzen ist die erstma-
lige Errichtung eines Netzes einschließlich aller Kompo-
nenten, die zur Übertragung von Wärme beziehungs-
weise Kälte von der Grundstücksgrenze der einspeisen-
den Erzeugungsanlage, mit Ausnahme bei der Nutzung 
von unvermeidbarer Abwärme ab der einspeisenden An-
lage, wie beispielsweise dem Wärmetauscher, bis zum 
Verbraucherabgang beziehungsweise bis zu der Wärme-
übergabestation erforderlich sind, in einem Gebiet, in 
dem zuvor keine Versorgung mit Wärme oder Kälte durch 
entsprechende Netze erfolgte. 

6.4

Zu klimaschonenden Wärmequellen in Zusammenhang 
mit Nummer  2 Buchstabe a zählen insbesondere auch 
hocheffiziente Anlagen der KWK.

6.5

Großwärmepumpen im Sinne dieser Richtlinie sind An-
lagen mit einer thermischen Leistung von mehr als 0,5 
MW und bis zu 8 MW pro Einheit. Die Wärme- oder Käl-
tequelle muss auf erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme oder auf einer Kombination aus er-
neuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme ba-
sieren. Zudem muss die Anlage den im Anhang VII der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. 
L 328 vom 21.12.2018, S. 82, L 311 vom 25.9.2020, S. 11, 
L 41 vom 22.2.2022, S.  37), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2023/2413 (ABl. L, 2023/2413, 
31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/
oj) geändert worden ist, festgelegten Mindesteffizienzkri-
terien und den Anforderungen der Verordnung (EU) 
517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über fl uorierte Treibhausgase und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 (ABl. 
L 150 vom 20.5.2014, S.  195) in der jeweils geltenden 
Fassung genügen.

6.6

Unvermeidbare Abwärme ist die Wärme, die als unver-
meidbares Nebenprodukt wie in einer Industrie- oder 
Gewerbeanlage oder im tertiären Sektor oder bei dem 
Grubenwasser oder der Tiefen Geothermie anfällt und 
ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in die 
Luft oder Wasser abgeleitet werden würde. Eine Wärme-
menge gilt als unvermeidbar, soweit sie aus wirtschaftli-
chen, sicherheitstechnischen oder sonstigen Gründen im 
Produktionsprozess nicht nutzbar ist und mit vertretba-
rem Aufwand nicht verringert werden kann. Durch die 
Nutzung der Abwärme dürfen mittelfristig keine Effizi-
enzmaßnahmen verhindert werden.

6.7

Aquathermie bezeichnet die Nutzung von Wärme oder 
Kälte aus Gewässern wie aus Oberfl ächenwasser oder 
Abwasser zum Heizen oder Kühlen von Gebäuden.

6.8

Wärme- oder Kältenetzbetreibende sind diejenigen, die 
Wärme beziehungsweise Kälte über das jeweilige Netz 
verteilen und für dessen Betrieb, Wartung und Ausbau 
verantwortlich sind. Das Netz muss nicht im Eigentum 
der Wärme- oder Kältenetzbetreibenden stehen.

6.9

Kleine und mittlere Unternehmen oder „KMU“ im Sinne 
dieser Förderrichtlinie sind Unternehmen, die die Vor-
aussetzungen des Anhangs I der AGVO erfüllen.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1

Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Fernwärme- oder 
Fernkältesysteme keine bereits bestehende Wärmeversor-

gung aus Anlagen der KWK, mit Ausnahme von Anlagen 
der KWK auf Kohle- oder Mineralölbasis, verdrängen.

7.2

Sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren 
eingereichten Unterlagen stehen der Bewilligungsbe-
hörde insbesondere auch für Veröffentlichungszwecke so-
wie zur Auswertung durch das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz zur Verfügung.

7.3

Mit der Antragstellung ist das Einverständnis zu erklä-
ren, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung be-
kannt gewordenen Daten auf Datenträger gespeichert 
werden. Darüber hinaus dürfen sie für Zwecke der Sta-
tistik und der Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des 
Förderprogramms ausgewertet werden. Die Erklärung 
beinhaltet ferner das Einverständnis mit der Veröffentli-
chung der Auswertungsergebnisse und deren Weiterlei-
tung an den Landtag und an Einrichtungen des Landes, 
des Bundes und der Europäischen Union.

7.4

Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 
100 000 EUR werden binnen sechs Monaten nach dem 
Tag der Gewährung der Beihilfe in der Beihilfentrans-
parenzdatenbank der Europäischen Kommission oder 
auf einer umfassenden nationalen oder regionalen Bei-
hilfe-Website veröffentlicht.

7.5

Die Bewilligung erfolgt mit der Maßgabe, dass spätes-
tens innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des 
Zuwendungsbescheids mit dem Vorhaben wesentlich be-
gonnen werden muss. Ansonsten verfällt der Anspruch 
auf die Zuwendung, es sei denn, der Zuwendungsemp-
fänger weist nach, dass der verspätete Maßnahmenbe-
ginn nicht von ihm zu vertreten ist. Wesentlich ist eine 
rechtskonforme, -verbindliche, projektbezogene Auf-
tragsvergabe über mindestens 20 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben.

7.6

Für Zuwendungen aus dieser Richtlinie gilt eine Baga-
tellgrenze von 100 000 Euro. Mittel des EFRE können 
nur bei förderfähigen Gesamtausgaben von mehr als 
200 000 Euro gewährt werden.

8
Verfahren

8.1

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist schrift-
lich unter Verwendung der entsprechenden Vordrucke bei 
der Bezirksregierung Arnsberg zu stellen. Die Antrags-
vordrucke sind dort oder unter www.bra.nrw.de erhält-
lich.

Sofern ein Antrag im Rahmen des EFRE/JTF Programms 
NRW 2021-2027 eingereicht werden soll, erfolgt eine An-
tragstellung über das EFRE-Antragsportal unter: 
https://efre.ecoh.nrw.de. 

8.2

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg. 
Die Bezirksregierung Arnsberg ist auch zuständige 
Stelle für das Anforderungs-, Auszahlungs-, Verwen-
dungsnachweis- und Aufhebungsverfahren. Die Anträge 
werden in der Reihenfolge des Eingangs geprüft und im 
Falle der Erfüllung der Anforderungen an Förderfähig-
keit und Förderwürdigkeit bewilligt, solange Haushalts-
mittel zur Verfügung stehen. Es werden nur vollständige 
Anträge bearbeitet. 

8.3

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
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der gewährten Zuwendung gelten die VV zu §  44 LHO. 
Die Aufbewahrungsdauer für die zugehörigen Unterla-
gen wird im Zuwendungsbescheid festgelegt. Bei Zuwen-
dungen mit Mitteln der Europäischen Union gelten die 
Regelungen der EFRE/JTF Rahmenrichtlinie NRW.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

9.1

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft und am 30. Juni 2027 außer Kraft. 

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses 
tritt der Runderlass „progres.nrw – Wärme- und Kälte-
netze“ vom 9. Dezember 2020 (MBl. NRW. S. 896) außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 673

751

Erlass zu Grundsatzfragen bei der Anwendung 
des § 2 EEG bei Verwaltungsentscheidungen im 

Zusammenhang mit erneuerbaren Energien
(§ 2 EEG-Grundsatzerlass)

Gemeinsamer Runderlass
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung

des Ministeriums für Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 25. Juni 2024

1
Gegenstand des Erlasses

§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 
2014 (BGBl.  I S.  1066), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr.  151) geän-
dert worden ist, regelt die Bedeutung des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien im Rahmen von Schutzgüterab-
wägungen. Solche Abwägungen sind naturgemäß durch 
den Rechtsanwender im Einzelfall zu treffen und entzie-
hen sich einer schematischen Betrachtung. 

Dieser Erlass soll eine Arbeitshilfe geben, inwieweit im 
Einzelfall eine Anwendung des §  2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes zu prüfen ist. Ferner soll er Hinweise 
geben, mit welcher Bedeutung §  2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes regelmäßig in eine Schutzgüterabwä-
gung einzustellen ist. Weitere Hilfestellungen zur An-
wendung im Einzelfall im Zusammenhang mit einzelnen 
Rechtsnormen erfolgen gegebenenfalls durch die jeweils 
fachlich zuständigen Ressorts.

2
Allgemein

In Umsetzung der durch das Bundesverfassungsgericht 
klargestellten verfassungsrechtlichen Pfl icht des Staates 
zum Klimaschutz nach Artikel 20a des Grundgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
100-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478) geändert worden ist (BVerfG, Beschluss 
vom 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18) hat der Bundesgesetz-
geber im novellierten § 2 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes die herausragende Bedeutung und Stellung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien für den Klimaschutz 
normiert. Dieser lautet:

„1Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den 
dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden 
öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. 2Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet na-
hezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 

Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 
3Satz  2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und 
Bündnisverteidigung anzuwenden.“

Damit liegen die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie den dazu-
gehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit, §  2 
Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 

Bei der Auslegung des §  2 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes ist zudem zu berücksichtigen, dass der Ausbau 
der erneuerbaren Energien nicht nur dem Klimaschutz, 
sondern zumindest mittelbar dem Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und des Eigentums vor den Gefahren des 
Klimawandels dient (BVerfG, Beschluss vom 23.03.2022 
– 1 BvR 1187/17 -, Randnummer 105; vergleiche insoweit 
auch Erwägungsgrund 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. De-
zember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, 
L 311 vom 25.9.2020, S.  11, L 41 vom 22.2.2022, S.  37), 
die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 (ABl. L 
2023/2413, 31.10.2023) geändert worden ist sowie Arti-
kel 3 der Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. 
Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens für einen 
beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Ener-
gie (ABl. L 335 vom 29.12.2022, S. 36), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2024/223 (ABl. L, 2024/2023, 
10.1.2024) geändert worden ist). Dieses nicht im Wortlaut 
des §  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes enthaltene 
Schutzgut fi ndet über das „allgemeine“ überragende öf-
fentliche Interesse in § 2 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes Eingang in die Verwaltungsentscheidung (VG 
Braunschweig, Urteil vom 11.05.2022 – 2 A 100/19, 
Randnummer 51f.). 

Gemäß §  2 Satz  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang 
in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägun-
gen eingebracht werden. Dieser Abwägungsvorrang gilt 
so lange, bis die Stromerzeugung nahezu treibhausgas-
neutral ist. Zu den Schutzgüterabwägungen zählen ins-
besondere Abwägungsentscheidungen unter anderem ge-
genüber seismologischen Stationen, dem Denkmalschutz, 
Radaranlagen, Wasserschutzgebieten, dem Landschafts-
bild oder im Forst-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, 
Bau- oder Straßenrecht (BT-Drs. 20/1630, Seite 159; 
OVG Münster, Beschluss vom 04.08.2022 – 22 A 488/20, 
Randnummer 55ff.; VGH Mannheim, Beschluss vom 
10.11.2022 – 10 S 1312/22, Randnummer 55f.). 

Gemäß §  2 Satz  3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
sind vom grundsätzlichen Vorrang gemäß Satz  2 einzig 
die Belange der Landes- und Bündnisverteidigung aus-
genommen. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, 
dass die Erneuerbaren Energien stets hinter den Vertei-
digungsbelangen zurückstehen müssen. Satz 1 bleibt an-
wendbar. In diesen Fällen muss eine Einzelfallentschei-
dung unter Zugrundelegung und Abwägung beider Be-
lange erfolgen. 

Gleichrangige Belange können sich aus einer entspre-
chenden gesetzlichen Festlegung ergeben. In diesem Zu-
sammenhang kann der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien nur synchron mit dem entsprechendem Aus-, Auf- 
und Umbau der erforderlichen Energieinfrastrukturen 
erfolgen. Insbesondere Vorhaben für den Ausbau der 
Stromnetze und den Aufbau eines Wasserstoffnetzes lie-
gen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen 
der öffentlichen Sicherheit (vergleiche §  1 Absatz  1 
Satz 2 des Bundesbedarfsplangesetzes vom 23. Juli 2013 
(BGBl.  I S.  2543; 2014 I S.  148, 271), das zuletzt durch 
Artikel  6 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr.  151) geändert worden ist, §  1 Absatz  2 Satz  3 des 
Energieleitungsausbaugesetzes vom 21. August 2009 
(BGBl. I S. 2870), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert wor-
den ist, § 43 Absatz 3a Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes vom 7. Juli 2005 (BGBl.  I S.  1970, 3621), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr.  151) geändert worden ist für Hoch-
spannungsleitungen, § 28r Absatz 8 Satz 4 des Energie-
wirtschaftsgesetzes und § 43l Absatz 1 Satz 2 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes für die Wasserstoffleitungen, 
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§ 14d Absatz 10 des Energiewirtschaftsgesetzes für Ver-
teilnetze ab 110 kV). 

2.1
Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich bezieht sich zunächst auf Anla-
gen im Sinne des § 3 Nummer. 1 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes. Eine Anlage ist demnach „jede Einrich-
tung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas, wobei im Fall von 
Solaranlagen jedes Modul eine eigenständige Anlage ist; 
als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischenge-
speicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren 
Energien oder Grubengas stammt, aufnehmen und in 
elektrische Energie umwandeln“. Erneuerbare Energien 
sind nach § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes Wasserkraft, einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, 
Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, so-
lare Strahlungsenergie, Geothermie sowie Energie aus 
Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas 
und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren An-
teil von Abfällen aus Haushalten und Industrie. Neben-
anlagen dienen gemäß §  3 Nummer  15a des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes der Errichtung oder dem Be-
trieb einer Anlage, einschließlich elektrischer Leitungen, 
Steuerungs- und Kommunikationsleitungen, Montage- 
und Kranstellfl ächen, Zuwegungen, Transformator- und 
Übergabestationen, wobei Anlagen jenseits der Überga-
bestation, einschließlich des Umspannwerks, nicht er-
fasst sind.

§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist in Verwal-
tungshandeln mit Schutzgüterabwägung durch Behör-
den oder sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechtes mit Blick auf den jeweiligen Entscheidungsge-
genstand und Belang anzuwenden; insbesondere führt 
§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht dazu, 
dass eine Abwägung entfällt. Hierzu gehören insbeson-
dere Ermessens- und Abwägungsentscheidungen. Auch 
sind Beurteilungsspielräume umfasst, sofern im Rah-
men der Beurteilung eine Abwägung erfolgt und damit 
auch das öffentliche Interesse an erneuerbaren Ener-
gien berücksichtigt werden kann (vergleiche VGH 
Mannheim, Urteil vom 04.04.2023, 10 S 1560/22, Rand-
nummer 51). Darüber hinaus kann § 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes bei der Auslegung unbestimmter 
Rechtsbegriffe Anwendung fi nden. Voraussetzung dafür 
ist, dass es der unbestimmte Rechtsbegriff vor dem Hin-
tergrund der jeweiligen Regelungsmaterie zulässt, das 
Interesse am Klimaschutz  beziehungsweise an erneuer-
baren Energien in die Aus legung einzubeziehen. Auch 
im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung ist §  2 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu berücksichtigen, 
wenn das Interesse an erneuerbaren Energien beispiels-
weise in die Zweck-Mittel-Relation einfl ießt.

2.2
Berücksichtigung als vorrangiger Belang 

§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes regelt, mit wel-
chem Gewicht der Ausbau erneuerbarer Energien in Ab-
wägungsentscheidungen einzustellen ist. Daraus folgt, 
dass der Rechtsanwender auch im Zusammenhang mit 
dem Ausbau erneuerbarer Energien nicht von einer Ab-
wägung befreit ist. Das Unterlassen einer durchzufüh-
renden Abwägung hat die Rechtswidrigkeit der behörd-
lichen Entscheidung zur Folge. 

Durch die Regelung des §  2 Satz  1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes hat der Bundesgesetzgeber der Er-
richtung und dem Betrieb von Anlagen der erneuerbaren 
Energien ein überragendes öffentliches Interesse beige-
messen, welches in allen Entscheidungen zum Tragen 
kommt, in denen § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zu berücksichtigen ist (vergleiche Ausführungen zu 
Nummer 1.1). § 2 Satz 2 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes normiert darüber hinaus einen vorübergehenden, 
relativen Gewichtungsvorrang der erneuerbaren Ener-
gien. Damit haben erneuerbare Energien in den durchzu-
führenden Abwägungen in aller Regel den Vorrang (BT-
Drs. 20/1630, S. 159).

Lediglich in Ausnahmefällen, in Form von atypischen 
Sonderfällen oder bei gleichrangingen Schutzgütern, 
können andere Belange überwiegen, die fachlich anhand 

der besonderen Umstände der jeweiligen Situation zu 
begründen sind (OVG Greifswald, Urteil vom 07.02.2023, 
Az.: 5 K 171/22 OVG, Randnummer 160).

Die erneuerbaren Energien sind nach der verfassungs-
rechtlich zu beachtenden Grundsatzentscheidung des 
Gesetzgebers, die Energieversorgung durch Erneuer-
bare-Energien-Anlagen klimaneutral zu gestalten, als 
wesentlicher Bestandteil des im Grundgesetz veranker-
ten Klimaschutzgebots anzusehen. Ihnen können daher 
öffentliche Interessen beziehungsweise Belange mit Ver-
fassungsrang oder gleichwertigem Rang entgegenstehen 
(BT-Drs. 20/1630, S.  159). Insbesondere sobald den er-
neuerbaren Energien öffentliche Belange von Verfas-
sungsrang oder grundrechtlich geschützte private Inter-
essen entgegenstehen, ist eine umfassende, einzelfallbe-
zogene Abwägung durchzuführen und im Wege der 
praktischen Konkordanz ein schonender Ausgleich zwi-
schen den widerstreitenden Verfassungsprinzipien und 
verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgütern herzu-
stellen. Dabei sind in der Rechtsprechung bereits einige 
Abwägungskonstellationen entschieden worden (siehe 
etwa zum Denkmalschutzrecht mit Verfassungsrang: 
OVG NRW Urteil vom 31.10.2023, 7 D 187/22.AK, juris, 
Randnummer 160).

Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts. So hat das Bundesverfassungsgericht 
hierzu ausgeführt, dass Artikel  20a des Grundgesetzes 
keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belan-
gen besitzt, sondern im Konfl iktfall in einen Ausgleich 
mit anderen Verfassungsgütern und Verfassungsprinzipen 
zu bringen ist (BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 – 1 
BvR 2656/18, Randnummer 198). Dabei ist mit Blick auf 
die weitestgehende Unumkehrbarkeit des Klimawandels 
eine Überschreitung der zum Schutz des Klimas einzu-
haltenden Temperaturschwelle jedoch nur unter engen 
Voraussetzungen etwa zum Schutz von Grundrechten 
oder der natürlichen Lebensgrundlagen zu rechtfertigen, 
mithin also mit dem Artikel 20a des Grundgesetzes ver-
gleichbare oder diesem immanente verfassungsrechtliche 
Schutzgüter (BT-Drs. 20/1630, Seite 159). Schließlich 
nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in 
der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter 
zu (BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, 
Randnummer 143ff.). Diesem Verständnis ist bei der An-
wendung des § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als 
Ausprägung des Klimaschutzgebots des Artikel  20a des 
Grundgesetzes Rechnung zu tragen.

2.3
Umgang mit § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der räumlichen Planung

§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ändert nichts 
daran, dass eine im Grundsatz ergebnisoffene Abwägung 
nach §  1 Absatz  7 des Baugesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden 
ist, oder § 7 Absatz 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr.  88) geändert worden ist, stattfi nden muss, in 
der alle öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander abzuwägen sind. Im Rahmen die-
ser Abwägung ist das Gewicht jedes Belangs angemessen 
zu berücksichtigen. In Planaufstellungsverfahren wirkt 
§ 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes insbesondere, in-
dem er zu einer größeren Potenzialfl äche führt und somit 
die Planungsspielräume der Planungsträger erweitert. 
§  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes kann bewirken, 
dass Hemmnisse im Zulassungsverfahren beispielsweise 
über fachrechtliche Ausnahmen oder Befreiungen künf-
tig leichter überwunden werden können. 

Eine Pfl icht, eine entsprechende Planung vorzunehmen, 
lässt sich aus §  2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
nicht ableiten.

Bei raumordnerischen Entscheidungen zur Verwirkli-
chung und Sicherung der Raumordnungspläne ist §  2 
EEG im Rahmen der jeweiligen Ermessensentscheidung 
zu berücksichtigen. Bei der Ermessensentscheidung ist 
auch der Ausbaustand der Erneuerbaren Energien im je-
weiligen Planungsraum zu berücksichtigen.
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Das durch Gesetz vom 17. Mai 2024 in § 36 Absatz 3 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Gesetz vom 12. 
Juni 2024 (siehe GV. NRW. S.  315) geändert worden ist, 
neu geschaffene Sicherungsinstrument für Raumord-
nungspläne, die der Erreichung der Flächenziele des 
Windenergiefl ächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch Artikel 12 des Geset-
zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert wor-
den ist, dienen, ist §  245e Absatz  2 i.V.m. §  15 Absatz  3 
Baugesetzbuches nachgebildet (LT-Drucksache 18/8882, 
Seite 3). Die hier mit Einführung des §  2 Erneuerbare-
Energien-Gesetz parallel durch den Bundesgesetzgeber 
getroffene gesetzgeberische Grundsatzentscheidung, dass 
zum Zwecke der Beschleunigung der Ausweis von Wind-
energiegebieten durch planerischen Ausweis dem Ausbau 
von Einzelanlagen im Kollisionsfall vorzuziehen ist und 
durch Plansicherungsmaßnahmen abgesichert werden 
kann, wurde durch den Landesgesetzgeber für den Be-
reich des Raumordnungsrechts nachvollzogen. Dies ist bei 
der Anwendung des § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz zu 
berücksichtigen. Danach wäre eine Zurückstellung außer-
halb der zukünftigen Flächenkulisse unter den im Gesetz 
genannten Voraussetzungen grundsätzlich eröffnet. § 2 Er-
neuerbare-Energien-Gesetz kommt damit in den Fällen 
eine Korrekturfunktion zu, in denen sich dieser Grund-
satz ausnahmsweise als unzutreffend erweist. Bei der 
Rechtsanwendung bestehen im Einzelfall daher erhöhte 
Prüfungs- und Begründungspfl ichten. 

2.4
Verfahrensfragen

In der behördlichen Praxis führt die Anwendung des § 2 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes dazu, dass in dem 
weiterhin notwendigen Abwägungsprozess der Vorrang 
der erneuerbaren Energien in der Regel nicht gesondert 
begründet werden muss. Vielmehr ist es ausreichend, im 
Rahmen der Begründung auf die bundesgesetzgeberische 
Wertung des § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu 
verweisen. Dies entbindet die Behörde jedoch nicht da-
von, Belange, die den erneuerbaren Energien im Einzel-
fall gegenüberstehen und in die Abwägung mit einzu-
bringen sind, darzustellen.

Sofern den erneuerbaren Energien Belange mit gleich-
wertigem Verfassungsrang gegenüberstehen oder wenn 
die Annahme eines atypischen Falles seitens eines Betei-
ligten eingefordert wird direkt oder zumindest sinnge-
mäß, besteht ein erhöhtes Begründungserfordernis.

Aufgrund der relativen Vorrangwirkung des § 2 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes besteht im Übrigen ein er-
höhtes Begründungserfordernis nur in den Ausnahme-
fällen, in denen öffentliche Interessen beziehungsweise 
Belange von Verfassungsrang oder gleichwertigem Rang 
im konkreten Fall in der vorzunehmenden Abwägung 
überwiegen (vergleiche Ausführungen zu Nummer  2.2). 
Im Rahmen der Begründung ist dezidiert darzulegen, 
warum ein anderer Verfassungsrang oder gleichwertiger 
Rang das überragende öffentliche Interesse an den er-
neuerbaren Energien und deren Beitrag zur öffentlichen 
Sicherheit ausnahmsweise überwiegen (BT-Drs. 20/1630, 
Seite 159). Das betrifft beispielsweise auch die ebenfalls 
verfassungsrechtlich durch Artikel 20a des Grundgeset-
zes geschützten natürlichen Lebensgrundlagen.

3
Prüfung von § 2 EEG des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes im Rahmen von Genehmigungen

Die Gesetzesbegründung rekurriert für die Prüfung des 
§ 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf alle Rechts-
bereiche und bezieht sich auf Schutzgüterabwägungen. 
Hierbei ist jedoch eine differenzierte Anwendung des § 2 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erforderlich; inso-
weit bleiben die fachrechtlichen Vorgaben sowie fachge-
setzlichen Systematiken als solche von § 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes unberührt. Gleichzeitig bleibt 
die entsprechende fachliche Bewertung der Prüfung im 
Einzelfall in Verantwortung den jeweils zuständigen Be-
hörden vorbehalten und kann nicht im Wege einer sche-
matischen Darstellung vorweggenommen werden. 

In diesem Zusammenhang ist die Anwendung des § 2 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes insbesondere und nicht 

abschließend bei den folgenden Abwägungsentscheidun-
gen zu prüfen:

3.1
Natur- und Artenschutzrecht

a)  Entscheidung über die Erteilung von im Ermessen 
stehenden naturschutzrechtlichen Ausnahmen oder 
Prüfung des überwiegenden öffentlichen Interesses 
bei Befreiungen gemäß § 67 Absatz 1 Nummer 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr.  153) geändert worden 
ist (vergleiche BVerwG, Beschl. V. 15.09.2023 – 7 VR 
6/23; VGH Mannheim, Urteil vom 12.10.2022 – 10 
S 2903/21, Randnummer 46), 

b)  Prüfung des Vorliegens vorrangiger Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspfl ege im Rahmen 
der Zulassung eines nicht kompensierbaren Eingriffs 
in die Natur und Landschaft nach § 15 Absatz 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (vergleiche OVG Münster, 
Urteil vom 27.10.2022 – 22 D 243/21),

c)  Prüfung des Vorliegens von „zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses“ nach § 34 Ab-
satz  3 Nummer  1 des Bundesnaturschutzgesetzes im 
Rahmen der Zulassung einer Beeinträchtigung eines 
Natura 2000-Gebiet,

d)  Prüfung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme von 
den Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes, insbesondere Prüfung des Dienens 
der öffentlichen Sicherheit nach § 45 Absatz 7 Satz 1 
Nummer  4 des Bundesnaturschutzgesetzes, Prüfung 
des Vorliegens von zwingenden Gründen des überwie-
genden Interesses nach §  45 Absatz  7 Satz  1 Num-
mer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes,

e)  die Spezialregelungen des § 45b Absatz 8 Nummer 1 
und Nummer  6 des Bundesnaturschutzgesetzes sind 
im Rahmen ihres Anwendungsbereiches, wie etwa bei 
Windenergieanlagen an Land oder dem Tötungsverbot 
durch betriebsbedingte Auswirkungen, zu beachten; 
§ 45b Absatz 8 Nummer 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes dient der Klarstellung und ist mit § 2 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzeszusammen zu lesen und

f)  Prüfung des überwiegenden öffentlichen Interesses im 
Rahmen einer Ausnahmeerteilung bezüglich der Frei-
haltung von Gewässern und Uferzonen nach §  61 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes.

3.2
Forstrecht

a)  Entscheidung nach § 39 des Landesforstgesetzes vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S.  546), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. 
S.  360; S.  731) geändert worden ist über eine dauer-
hafte Waldumwandlung in Verbindung mit §  9 Ab-
satz 1 Satz 3 des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 
(BGBl.  I S.  1037), das zuletzt durch Artikel  112 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I. S. 3436) geän-
dert worden ist (vergleiche. Gesetzesbegründung, BR-
Drs. 162/22, 176 f; OVG Münster, Beschluss vom 
04.08.2022 – 22 A 488/20, Randnummer 35; OVG Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 14.06.2023 – OVG 3a A 
30/23, Randnummer 33f; OVG Münster, Beschluss vom 
11.08. 2022 – 22 A 1492/20, 30f.) und

b)  Entscheidung nach § 40 des Landesforstgesetzes über 
eine befristete Waldumwandlung in Verbindung mit 
§ 9 Absatz 2 des Bundeswaldgesetzes.

3.3
Denkmalschutz

Entscheidungen über erlaubnispfl ichtige Maßnahmen 
nach dem Denkmalschutzgesetz vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. Seite 662) zum Beispiel nach § 9 Denkmalschutz-
gesetz (vergleiche auch OVG Greifswald, Urteil vom 
07.02.2023 – 5 K 171/22, Leitsätze; OVG Berlin, Urteil 
vom 27.07.2023 – 3a A 52/23, Randnummer 51ff.; VG Ko-
blenz, Urteil vom 05.06.2023 – 1 K 922/22.KO –, Rand-
nummer 24 f). Das Ministerium für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-
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Westfalen hat unter Hinweis auf den sich aus Artikel 18 
der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalens erge-
benden Verfassungsrang des Denkmalschutzes mit den 
Entscheidungsleitlinien für Solaranlagen auf Denkmä-
lern vom 08.11.2022 (Az. 52.21.32) einen gesonderten Er-
lass für die Photovoltaik auf Denkmälern erlassen. 

3.4
Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

a)  Entscheidung über die Untersagung oder Zurückstel-
lung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
nach § 12 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert worden ist und §  36 Landesplanungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert worden ist,

b)  Entscheidung über die Zulassung einer Abweichung 
nach § 69 Absatz 1 der Landesbauordnung 2018 vom 
21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch Ge-
setz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S.  1172) geän-
dert worden ist, von Anforderungen der Landesbau-
ordnung im Hinblick auf die öffentlichen Belange be-
ziehungsweise aus Gründen des allgemeinen Wohls 
(vergleiche in Bezug auf Abstandsfl ächen: OVG Ber-
lin, Urteil vom 07.06.2023 – OVG 3a A 57/23, Rand-
nummer 33ff.), 

c)  Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplans 
nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 des Baugesetzbuches,

d)  zu beachten ist, dass §  2 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes die grundlegende gesetzliche Systematik der 
Unterscheidung privilegierter und sonstiger Vorhaben 
in § 35 des Baugesetzbuches unangetastet lässt,

e)  § 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches: § 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes ist bei der nachvollziehenden 
Abwägung zu berücksichtigen, sofern keine Aus-
schlussplanung erfolgt ist,

f)  § 35 Absatz 2 des Baugesetzbuches: § 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes kann nur ausnahmsweise in 
atypischen Sonderkonstellationen einzubeziehen sein 
(vergleiche    OVG NRW, Urteil vom 16.05.2023 – 7 D 
423/21.AK) und

g)  Entscheidung über Ausnahmen von der Regelvermu-
tung des § 249 Absatz 10 des Baugesetzbuches.

3.5
Wasserrecht 

a)  Wasserrechtliche Gestattungen im Rahmen des Be-
wirtschaftungsermessens nach § 12 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 
ist,

b)  Entscheidung über einen vorzeitigen Beginn der Ge-
wässerbenutzung nach §  17 Absatz  1 Nummer  2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes,

c)  Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 31 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes,

d)  Befreiung von Verboten, Beschränkung sowie Dul-
dungs- und Handlungspfl ichten gemäß § 52 Absatz 1 
Satz  2 des Wasserhaushaltsgesetzes; zu beachten ist 
jedoch in diesen Fällen die Sicherstellung der Trink-
wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge 
als vorrangiger Belang und

e)  Befreiung von Anforderungen nach § 49 Absatz 4 der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl.  I 
S. 905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

3.6
Straßen- und Wegerecht

Entscheidung über Zustimmung zu baulichen Anlagen 
gemäß § 25 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 1028, ber. 1996 S. 81, S.  141, S.  216 und S. 355), das 
zuletzt durch Artikel  15 des Gesetzes vom 1. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 122) geändert worden ist.

3.7
Immissionsschutzrecht

a)  In bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren nach den §  4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl.  I S.  1274; 2021 I S.  123), das zuletzt 
durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist), soweit nach 
dem gemäß § 6 Absatz 1 Nummern 1 und 2 beziehungs-
weise § 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einzu-
beziehenden Fachrecht Ermessens- oder Abwägungsent-
scheidungen zu treffen sind beziehungsweise im Sinne 
der Nummer 1.1 Beurteilungsspielräume eröffnet, unbe-
stimmte Rechtsbegriffe auszulegen oder Verhältnismä-
ßigkeitsprüfungen vorzunehmen sind,

b)  Entscheidung über die Zulassung eines vorzeitigen 
Beginns nach § 8a Absatz 1 Nummer 2 des Bundesim-
missionsschutzgesetzes („öffentliches Interesse“) und

c)  Ermessensentscheidung über die Zulassung des Nach-
reichens von Unterlagen nach § 7 Absatz 1 Satz 4 der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 
(BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geän-
dert worden ist.

3.8
Auskunftsrecht

Öffentliches Interesse im Sinne von §  2 Satz  1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes ist „berechtigtes Inter-
esse“ zum Beispiel nach § 14 des Vermessungs- und Ka-
tastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. S.  174), das 
zuletzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 1 Dezember 
2020 (GV. NRW. S. 1109) geändert worden ist (vergleiche 
VGH München, Urteil vom 09.03.2023 – 13a B 22.1688, 
Randnummer 34f.).

3.9
Luftverkehrsrecht

Entscheidung über die Versagung einer Zustimmung 
nach § 14 Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl.  I 
S. 698), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 
ist (vergleiche VGH Mannheim, Urteil vom 04.04.2023 – 
10 S 1560/22, Randnummer 51).

3.10
Flurbereinigungsrecht

Entscheidung über Zustimmung zur Errichtung von An-
lagen oder Nebenanlagen der erneuerbaren Energien der 
zuständigen Flurbereinigungsbehörde im Rahmen der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder zusätz-
lich zur erteilten Baugenehmigung bei baugenehmi-
gungsbedürftigen Anlagen. Für Flächen in laufenden 
Flurbereinigungsverfahren (www.gisile.nrw.de) ist die 
Veränderungssperre nach §  34 des Flurbereinigungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl.  I S.  546), das zuletzt durch Artikel  17 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geän-
dert worden ist, bis zur Unanfechtbarkeit des Flurberei-
nigungsplanes zu berücksichtigen.

4 
Inkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 26.06.2024 in Kraft. 

– MBl. NRW. 2024 S. 677
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Richtlinien 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und 

Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung 
von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen 

Belastungen 
(Förderrichtlinien Wolf)

Runderlass
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

III–4 – 63.06.01.03

Vom 10. Juni 2024 

I
Zielsetzung 

1.1

Der Wolf (Canis lupus) ist in sein ehemaliges Verbrei-
tungsgebiet in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. 
Durch europäisches Artenschutzrecht der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pfl anzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992, S. 7), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU 
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158 vom 10.06.2013, 
S. 193) sowie nationales Artenschutzrecht des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in 
der jeweils geltenden Fassung ist das Land verpfl ichtet, 
dem Wolf Schutz zu gewähren und sein Überleben dau-
erhaft zu sichern.

Ziel ist es, durch den Wolf verursachte Schäden zu ver-
hindern oder zu verringern und damit die Akzeptanz der 
Wiederbesiedlung Nordrhein-Westfalens durch den Wolf 
zu erhöhen. Zu diesem Zweck gewährt das Land Nord-
rhein-Westfalen Billigkeitsleistungen und Zuwendungen 
zur Vermeidung oder Minderung der mit der Rückkehr 
des Wolfes verbundenen wirtschaftlichen Belastungen.

II

Billigkeitsleistungen zur Minderung von durch den Wolf 
verursachten wirtschaftlichen Belastungen

2.1
Zweck, Rechtsgrundlage

2.1.1

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Billigkeitsleis-
tungen als freiwillige Zahlung zur Minderung der mit 
Wolfsübergriffen verbundenen wirtschaftlichen Belas-
tungen nach Maßgabe dieser Richtlinien und auf Grund 
folgender Normen in der jeweils geltenden Fassung:

–  Artikel  29 der Verordnung (EU) Nr.  2022/2472 der 
Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (ABl. L 327 vom 21.12.2022, S. 1), im 
Folgenden Agrar-GVO,

–  § 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158) und

–  Runderlass des Finanzministeriums „Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung“ vom 6. Juni 
2022 (MBl. NRW. S. 445).

Falls es sich im Einzelfall um eine Beihilfe handeln 
sollte, die nicht von den Regelungen der Agrar-GVO er-
fasst wird, ist je nach Wirtschaftssektor folgende Norm 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden: 
–  die Verordnung (EU) Nr.  2023/2831 der Kommission 

vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 2023/2831 vom 15.12.2023) oder

–  die Verordnung (EU) Nr.  1408/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9).

2.1.2
Ein Anspruch auf Gewährung einer Billigkeitsleistung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2.2
Gegenstand der Billigkeitsleistung
Die Billigkeitsleistung dient der Minderung von durch 
den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen 
durch den Ausgleich von Schäden an Nutz- und Haustie-
ren, einschließlich Jagd-, Herdenschutz- und Hütehun-
den sowie mit dem Wolfsübergriff verbundenen Sach-
schäden. 

2.3
Empfängerinnen und Empfänger der Billigkeitsleistung
Empfängerinnen und Empfänger der Billigkeitsleistung 
sind natürliche Personen und juristische Personen des 
Privatrechts sowie Personengesellschaften mit landwirt-
schaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb.

2.4
Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleistung

2.4.1
Billigkeitsleistungen können unter folgenden Vorausset-
zungen gewährt werden:

2.4.1.1
Außerhalb eines bekannt gegebenen Wolfsgebiets und in-
nerhalb eines Wolfsverdachtsgebiets und einer Puffer-
zone zu einem Wolfsgebiet (nach Nummer 3.4.1), wenn 
a)  zu einem Schaden, der grundsätzlich innerhalb von 24 

Stunden nach Kenntnisnahme der Halterin oder des 
Halters dem Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) oder 
einer oder einem vom LANUV bestellten regionalen 
Wolfsberaterin oder Wolfsberater zu melden ist, eine 
amtliche Rissprotokollierung erfolgt ist,

b)  bei einer amtlichen Feststellung, die durch das LA-
NUV erfolgt, der Wolf eindeutig als Verursacher fest-
gestellt wurde oder mit hinreichender Sicherheit als 
Verursacher festgestellt werden kann sowie

c)  eine amtliche Wertermittlung durch die zuständige 
Stelle erfolgt ist.

2.4.1.2
Innerhalb eines bekannt gegebenen Wolfsgebiets, wenn 
die Voraussetzungen der Nummer  2.4.1.1 vorliegen und 
bei der Haltung von Schafen, Ziegen und Gehegewild 
vor dem Schadenseintritt folgender Grundschutz be-
stand:
a)  ein mindestens 90 Zentimeter hohes stromführendes 

Elektronetz oder ein Zaun mit mindestens fünf strom-
führenden Litzen (untere stromführende Litze maxi-
mal 20 Zentimeter über dem Boden), die jeweils über 
eine Spannung von mindestens 2,5 Kilovolt und 2 
Joule Entladungsenergie verfügen, oder

b)  ein stationärer Zaun von mindestens 120 Zentimeter 
Höhe mit einem Untergrabeschutz (mit einem boden-
gleichen Spanndraht oder stromführender Litze) oder

c)  für Gehegewild ein mindestens 180 Zentimeter hohes 
Knotengitter oder Maschendrahtzaun mit jeweiligem 
Untergrabeschutz.

In einer Übergangszeit von einem halben Jahr nach Be-
kanntgabe eines Wolfsgebiets kann ein Schaden auch 
ohne einen entsprechenden Grundschutz ausgeglichen 
werden.

2.4.2
Billigkeitsleistungen werden nur gewährt, wenn die Tier-
bestände entsprechend den Vorgaben der guten fachli-
chen Praxis gehalten werden und die daraus resultieren-
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den Mindeststandards zur Einzäunung von Tieren umge-
setzt werden.

2.4.3

Billigkeitsleistungen erfolgen nur, wenn und soweit die 
wirtschaftlichen Nachteile nicht von Dritten ausgegli-
chen werden.

2.5

Umfang und Höhe der Billigkeitsleistung

2.5.1

Umfang der Billigkeitsleistung

2.5.1.1

Billigkeitsleistungen werden gewährt für

a)  den amtlich ermittelten Marktwert der durch den 
Wolf direkt getöteten Nutz- und Haustiere (ein-
schließlich der Jagd-, Herdenschutz- und Hütehunde) 
sowie der infolge eines Wolfsübergriffs später veren-
deten oder aus Tierschutzgründen getöteten Nutz- 
und Haustiere (einschließlich der Jagd-, Herden-
schutz- und Hütehunde) sowie der Verluste durch Ver-
werfen (Tot- und Fehlgeburten),

b)  die Ausgaben für einen Tierarzt im Fall der Behand-
lung oder Einschläferung verletzter Tiere einschließ-
lich der Ausgaben für tierärztliche Bescheinigungen 
und Medikamente,

c)  Sachschäden, die durch einen Wolfsübergriff an Zäu-
nen und Schutzvorrichtungen entstanden sind, 

d)  die Ausgaben für die Untersuchung von tot aufgefun-
denen Nutz- und Haustieren durch das Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt sowie

e)  die Ausgaben für die Gebühren der Tierwertermitt-
lung.

Die Ausgaben zu den Buchstaben b bis e sind durch Ori-
ginalbelege nachzuweisen.

2.5.1.2

Billigkeitsleistungen werden nicht gewährt

a)  für sonstige direkte oder indirekte Sach- und Perso-
nenschäden, die über die in Nummer 2.5.1.1 genann-
ten wirtschaftlichen Belastungen hinausgehen.

b)  für Umsatzsteuerbeträge, die die Empfängerin oder 
der Empfänger nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. I S. 386) in der jeweils geltenden Fassung 
als Vorsteuer abziehen kann.

2.5.1.3

Die Höhe der jeweiligen Billigkeitsleistung nach dieser 
Richtlinie und sonstige Ausgleichszahlungen für die 
Schäden, einschließlich der Zahlungen, die im Rahmen 
anderer nationaler oder unionsweiter Maßnahmen oder 
Versicherungspolicen geleistet werden, dürfen 100 Pro-
zent der direkten Kosten und 100 Prozent der indirekten 
Kosten der Schäden nicht übersteigen. Die Billigkeits-
leistung darf nicht zu einer Überfi nanzierung des be-
rücksichtigungsfähigen Vermögensnachteils führen. Im 
Antragsverfahren sind alle für den betreffenden Zweck 
erhaltenen, beantragten oder beabsichtigten Zuwendun-
gen, Zahlungen oder sonstigen geldwerten Leistungen 
Dritter zu benennen.

2.5.2

Höhe der Billigkeitsleistung

Die Billigkeitsleistung beträgt 100 Prozent der in Num-
mer  2.5.1.1 aufgeführten wirtschaftlichen Nachteile. Die 
Billigkeitsleistung wird direkt an das betreffende Unter-
nehmen oder an die Erzeugergruppierung oder -organisa-
tion gezahlt, in der dieses Mitglied ist. Wenn die Billigkeits-
leistung an eine Erzeugergruppierung oder -organisation 
gezahlt wird, darf der Betrag der Billigkeitsleistung nicht 
den Betrag überschreiten, der dem einzelnen Unternehmen 
gezahlt werden könnte.

2.6
Verfahren

2.6.1
Antragsverfahren
Der Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bei 
der Bewilligungsbehörde nach dem dort vorliegenden 
Muster einschließlich der beizufügenden Unterlagen zu 
stellen.
Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Mittei-
lung der amtlichen Feststellung nach Nummer  2.4.1.1 
Buchstabe b zu stellen. 

2.6.2
Bewilligungsverfahren
Bewilligungsbehörde ist der Direktor der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauf-
tragter. Die Bewilligung erfolgt auf Antrag mit schriftli-
chem Bescheid.

2.6.3
Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung der Billigkeitsleistung erfolgt durch die 
Bewilligungsbehörde nach Prüfung der Antragsunterlagen.

III
Zuwendungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen 
 Belastungen durch den Wolf

3.1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

3.1.1
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
für Maßnahmen zur Vermeidung von Wolfsübergriffen 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und auf Grund folgen-
der Normen in der jeweils geltenden Fassung:
–  Artikel  14 der Verordnung (EU) Nr.  2022/2472 der 

Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung 
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (ABl. L 327 vom 21.12.2022, S. 1), im 
Folgenden Agrar-GVO, 

–  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) und

–  Runderlass des Finanzministeriums „Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung“ vom 6. Juni 
2022 (MBl. NRW. S. 445).

Falls es sich im Einzelfall um eine Beihilfe handeln 
sollte, die nicht von den Regelungen der Agrar-GVO er-
fasst wird, ist je nach Wirtschaftssektor folgende Norm 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden: 
–  die Verordnung (EU) Nr.  2023/2831 der Kommission 

vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L, 2023/2831, vom 15.12.2023) oder

–  die Verordnung (EU) Nr.  1408/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Ar-
tikel  107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9).

3.1.2
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pfl icht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel.

3.2
Gegenstand der Förderung
Die Zuwendung dient der Vermeidung wirtschaftlicher 
Belastungen durch den Wolf durch Gewährung von Zu-
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wendungen für Präventionsmaßnahmen bei Schafen, 
Ziegen und Gehegewild. 

3.3

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind natürliche Personen und juristische Personen 
des Privatrechts sowie Personengesellschaften mit land-
wirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb. 

3.4

Zuwendungsvoraussetzungen

3.4.1

Zuwendungen werden nur für Maßnahmen nach Num-
mer 3.5.5.1 in einem Wolfsverdachtsgebiet, einem Wolfs-
gebiet und in einer Pufferzone um ein Wolfsgebiet sowie 
für Maßnahmen nach Nummer 3.5.5.2 in einem Wolfsge-
biet gewährt. Die Ausweisung der Gebiete erfolgt jeweils 
per Erlass durch das für Naturschutz zuständige Minis-
terium. Grundlage hierfür ist ein Fachvorschlag des 
 LANUV, der unter Berücksichtigung der kommunalen 
Verwaltungsgrenzen, fachlich begründeter Landschafts-
räume sowie vorhandener, großer Ausbreitungsbarrieren 
erstellt wird. Die Karte mit der jeweils aktuellen Ab-
grenzung wird auf der Internetseite des LANUV bekannt 
gegeben (im Wolfsportal unter www.wolf.nrw.de).

3.4.1.1

Im Vorfeld eines auszuweisenden Wolfsgebiets kann frü-
hestens drei Monate nach dem ersten individualisierten 
Nachweis eines sich voraussichtlich fest ansiedelnden 
Wolfs ein Wolfsverdachtsgebiet ausgewiesen werden.

3.4.1.2

Ein Wolfsgebiet wird ausgewiesen bei einer festen An-
siedlung von Wölfen über die Dauer von sechs Monaten, 
das heißt spätestens wenn in diesem Zeitraum territori-
ale Einzelwölfe, Paare oder Wolfsrudel mehrfach in ei-
nem Gebiet nachgewiesen werden können.

3.4.1.3

Angrenzend an ein bereits bestehendes oder neu auszu-
weisendes Wolfsgebiet kann eine Pufferzone zu einem 
Wolfsgebiet ausgewiesen werden.

3.4.1.4

Die Ausweisung eines Gebietes für einen Einzelwolf 
kann aufgehoben werden, wenn das Tier nachweislich 
nicht mehr lebt oder über den Zeitraum eines Jahres 
keine Nachweise für einen Wolf belegt sind.

3.4.2

Zuwendungen erfolgen nur, wenn und soweit zuwen-
dungsfähige Sachverhalte nicht von Dritten ausgegli-
chen werden. 

3.5

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

3.5.1

Zuwendungsart: Projektförderung.

3.5.2

Finanzierungsart: Vollfi nanzierung.

3.5.3

Form der Zuwendung: Zuschuss.

3.5.4

Höhe der Zuwendung

3.5.4.1

Die Zuwendung beträgt 100 Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben.

3.5.4.2
Die Zuwendung auf Grundlage dieser Förderrichtlinie 
ist auf maximal 600 000 Euro pro Unternehmen und In-
vestitionsprojekt begrenzt. 

3.5.4.3
Zuwendungen unterhalb von 200 Euro werden nicht ge-
währt.

3.5.5
Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind

3.5.5.1
Ausgaben zur Sicherung von Tierhaltungen von Schafen 
und Ziegen sowie von Gehegewild durch Anschaffung 
beziehungsweise Optimierung von bestehenden Stan-
dardschutzzäunen nebst Zubehör (insbesondere Weide-
zaungerät und Akku):
a)  ein mindestens 90 Zentimeter hohes stromführendes 

Elektronetz oder ein Zaun mit mindestens fünf strom-
führenden Litzen (untere stromführende Litze maxi-
mal 20 Zentimeter über dem Boden), die jeweils über 
eine Spannung von mindestens 2,5 Kilovolt und 2 
Joule Entladungsenergie verfügen,

b)  ein stationärer Zaun von mindestens 120 Zentimeter 
Höhe mit einem Untergrabeschutz (mit einem boden-
gleichen Spanndraht oder stromführender Litze) oder 

c)  die Erhöhung und Verstärkung eines mindestens 
90  Zentimeter hohen Elektronetzes, Litzenzaunes 
oder stationären Maschendrahtzaunes durch Anbrin-
gung von Breitbandlitzen („Flatterband“, 30 Zentime-
ter über dem Zaun) auf einer Höhe von mindestens 
120 Zentimeter sowie

d)  für Gehegewild ein mindestens 180 Zentimeter hohes 
Knotengitter oder Maschendrahtzaun mit jeweiligem 
Untergrabeschutz.

3.5.5.2

Ausgaben zur Anschaffung und Ausbildung von geeigne-
ten Herdenschutzhunden (zum Beispiel Pyrenäen-Berg-
hund oder Maremmano-Abruzzese).

3.5.5.3

Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann bei 
Bedarf die Förderung von Präventionsmaßnahmen für 
weitere Tierarten zulassen.

3.5.6

Nicht zuwendungsfähig sind

a)  Ausgaben zu Folgekosten (Personal- und Sachausga-
ben) für Aufbau und Unterhaltung der Präventions-
maßnahmen,

b)  Ausgaben zu Folgekosten für Futter, Hundesteuer, Ver-
sicherung und Tierarzt,

c)  Umsatzsteuerbeträge, die die Zuwendungsempfän-
gerin oder der Zuwendungsempfänger nach §  15 des 
Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386) in der je-
weils geltenden Fassung als Vorsteuer abziehen kann.

3.6
Verfahren

3.6.1
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist vor Be-
ginn des Vorhabens bei der Bewilligungsbehörde nach 
dem dort vorliegenden Muster einschließlich der beizu-
fügenden Unterlagen schriftlich zu stellen. Der Antrag 
muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 
Name und Größe des Unternehmens, Beschreibung des 
Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, 
Standort des Vorhabens, die Kosten des Vorhabens, Art 
der Beihilfe (zum Beispiel Zuschuss) und Höhe der für 
das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung.
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3.6.2
Bewilligungsverfahren

3.6.2.1

Bewilligungsbehörde ist der Direktor der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauf-
tragter.

3.6.2.2

Die Bewilligung erfolgt auf Antrag mit schriftlichem Zu-
wendungsbescheid. Vor der Bewilligung darf nicht mit 
der Maßnahme begonnen werden.

3.6.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung ist mit der dem Zuwen-
dungsbescheid beigefügten Zahlungsanforderung bei der 
Bewilligungsbehörde anzufordern. 

3.6.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Nachweis der verwendeten Mittel ist unter Verwen-
dung des Grundmusters 3 „Anlage 4 zu Nummer  10.3 
VVG“ des Teils II zu §  44 der Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung gegenüber der bewilligen-
den Stelle zu führen. Im Sachbericht ist die Verwendung 
der Zuwendung im Einzelnen konkret darzustellen. 

Dem Verwendungsnachweis sind die Originale der Rech-
nungsbelege für die zahlenmäßig nachzuweisenden Posi-
tionen beizufügen. Barzahlungen sind durch Quittung, 
unbare Zahlungen durch Buchungsbelege (Kontoaus-
züge) nachzuweisen. 

3.6.5
Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor-
schriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht in diesen Förderrichtlinien abweichende Bestim-
mungen getroffen werden.

IV
Allgemeine Bestimmungen zu Billigkeitsleistungen (II) 
und Zuwendungen (III)

4.1

Die Kumulierungsvorgaben des EU-Beihilfenrechts sind 
einzuhalten.

Bei der Gewährung von Zuwendungen auf der Grundlage 
der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 sind die Kumulierungs-
regeln des Artikel  5 der Verordnung (EU) Nr.  2023/2831 
einzuhalten. Bei der Gewährung von Zuwendungen auf der 
Grundlage der Verordnung (EU) Nr.  1408/2013 sind die 
 Kumulierungsregeln des Artikel  5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1408/2013 einzuhalten. Bei der Gewährung von Beihil-
fen auf Grundlage der Agrar-GVO sind die Kumulierungs-
regeln in Artikel 8 Agrar-GVO zu beachten.

Nach dieser Förderrichtlinie gewährte Förderungen kön-
nen mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, 
sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare 
beihilfefähige Kosten betreffen, sowie mit anderen staat-
lichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder voll-
ständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, sofern 
dadurch die höchste nach der Agrar-GVO für diese Bei-
hilfen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der 
höchste nach der Agrar-GVO für diese Beihilfen geltende 
Beihilfebetrag nicht überschritten wird. Dies gilt auch 
für die Kumulierung mit De-minimis-Beihilfen für die-
selben beihilfefähigen Kosten.

4.2

Von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkei-
ten im Sinne des Artikel  2 Nummer  59 der Agrar-GVO 
nach Artikel 1 Absatz 5 Agrar-GVO ausgeschlossen. Aus-

genommen sind Beihilfen zur Beseitigung von durch ge-
schützte Tiere verursachten Schäden gemäß Artikel  29 
der Agrar-GVO, sofern das Unternehmen infolge eines 
durch einen Wolfsübergriff entstandenen Verlust oder 
Schäden in Schwierigkeiten geraten ist.

4.3

Unternehmen, die nicht die Voraussetzungen als Kleinst-
unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) gemäß Anhang I der Agrar-GVO erfüllen, sind 
von der Gewährung einer Billigkeitsleistung und einer 
Zuwendung ausgeschlossen.

4.4

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-
mission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von 
demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen ist, darf keine Förderung nach dieser Richtlinie 
gewährt werden.

4.5

Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen über 
jede Einzelbeihilfe von über 10 000 Euro in der Regel ge-
mäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c Agrar-GVO binnen 
sechs Monaten nach dem Tag der Gewährung der Bei-
hilfe auf der Beihilfenwebsite der EU-Kommission über 
das Datenbanksystem TAM (Transparency Award Mo-
dule) veröffentlicht werden.

V
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft.

Gleichzeitig wird der Runderlass „Richtlinien über die 
Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen 
zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf ver-
ursachten wirtschaftlichen Belastungen (Förderrichtli-
nien Wolf) vom 3. Februar 2017, der zuletzt durch Rund-
erlass vom 7. Dezember 2023 (MBl. NRW. S. 1426) geän-
dert worden ist, aufgehoben.

– MBl. NRW. 2024 S. 681
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